
'5Vi11kür'm;dlt;'-igdem er sich ZAUT Überzéugufig beiiennt; 4daß‘ jede Regung gin gött-
licher Impuls sein kann. Das verlangt aber eine größere Häufigkeit göttlichen Eın-
greifens. Da ber dieser göttliıche Impuls sıch VO  e} den rein menschlichen nıcht qualı-
tatıv, sondern LLUI intens1v unterscheidet (81); wiırd der magısche Akt abgeschwächt;
weıter geschieht dies noch dadurch, dafß die GÖötter sıch die Menschen 1n 1LLCI-
schenähnlicher Weıise mühen mussen un gyöttliches un! menschliches Handeln e1n-
ander angeglichen werden (80) Sınd doch die Götter nach einem. VO ert. ”zıtier-
icn Wort Jaegers „eine Adelsgesellschaft, die unsterblich 1St  ‚CC 86)

Homer nımmt Iso das enschliche 1n seiner Ganzheit 1n den Mythos hineıin; die
Götter mussen sich Ablauftf menschlichen Geschehens orıentieren, un! S1e werden
ann Glieder einer einzıgen Himmel und rde umtassenden Sozialordnung. Des-
halb mussen S1€e 1n Menschengestalt und nach Menschenart wirken (81)

Göttliches Eingreiten wırd nıcht durch yöttliche Allwissenheit ermöglıcht, sondern
die Götter beobachten menschliches Geschehen, das tür S1e eın Spiel 1St, VO  Z ihnen
selbst oft arrangıert (83—87). Wıe das Handeln des archaıischen Menschen stark von
Affekten bestimmt ISt,; auch das der Götter. Zorn, Mitleid, Neid ust. motıvıeren
ihr Eingreifen (87—89) Das Eıngreiten selbst geschieht selten durch Fernwirken,
meistens durch Aufsuchen des Schauplatzes menschlicher Ereignisse; sıe. kommen
durch die Luft, übers Meer, Zu Fufß un Wagen 1n wunderbarer Geschwindigkeit
(97) ierbei zeıgen S1e eıne Unabhängigkeit Von Ort un: eıit. Das Auf-
treten der (CGGÖötter 1ISt kein direktes, beliebiges und ungeZWUNSCHNCS nach Art der
Wundergeschichten der Vergangenheıit. In der Ilias wird die Anwesenheit eines
Gottes als normal empfunden (95)s er tritt unerkannt auf, S1' der Sıtuation an-
passend und sich meistens 1n Menschengestalt verwandelnd 93—105).

Wie die göttlichen Epiphanıen nıcht die gegebene Sıtuation sprengen, gilt das-
selbe fü das Handeln der Götter 12—14 Aktiv nehmen s1e teıl Geschehen,
ohne. selbst siıchtbar sein: Entführung durch die Gottheit 25—  3 Teilnahme
am Kampf als Helter oder Gegner (131—146). Den Menschen suchen sie ferner
durch Reden beeinflussen. Dıie ursprünglichste Form der Einflußnahme iSt die
Götterweisung 12—119), wodurch den Menschen Verhaltungsmaßregeln erteilt
werden. Ohne vorhomerisches Vorbild S1N! ie Götterparänesen 19—125), die
„strikt auf die Ermunterung VO  en Trieben un: Plänen, die schon in den Menschen
selbst. liegen, beschränkt sind“ 119) Hıer zeigt sıch deutlich die Abkehr von .der
Vorstellung absoluter Abhängigkeıt des Menschen VO:  } den OÖttern. In der Zwıie-
sprache miıt den Göttern, die der Gesprächston der adeliıgen aristokratischen (3e-
sellschaft ISt, bleibt der Mensch selbstverantwortlich. Er ISt nıcht autoNOM, be-
tolgt aber die Worte des (sottes ımmer 11LU 1in der Erkenntnis, dafß s$1e sinnvoll sind,
und bittet den Ott Hılte ıcht 1n der Demut eigener Unzulänglichkeit, son:

ern mMit dem Anspruch eines Rechts, das sich aut ıne Art Freundschaft gründet“
Da öttliche Krifte miıt selbständıgen menschlichen Anstrengungen UuUSamme1l-

wırken 139); sınd tatalıstische Züg
raumes menschlicher Freiheit. ;u1;ückg\edrängt ZUgUNSICH eınes großen Spiel-

Vıeles an der Darstellung des Vertassers 1St hypothetisch, W1e selbst Ckennt
und W1ıe es ersichtlich wird durch Vergleıich miıt anderen ÜAhnlichen Untersuchungen.
Der Grund dafür lıegt einmal in der Sonderart der Quellen, ann ber VOTr lem
1ın der schöpterischen Vielschichtigkeit der Dichterpersönlichkeit. Daß die ade-
waldtsche Strukturan rfte diese Arbeit
erwıiesen haben. alyse ber recht ff'uchtbririgénd ist,

EAanen: Sk
Hätti H; M., vnft}ebaflsa}dn;ng un hatholische S oziallehre (Schriflen ZU Ver-

gleich wirtschaftlicher Lenkungssysteme). 80 u.,. 195 ® Stuttgart 1957,; Fischer.
Dem [Titel der Schriftenreihe nach müfßte c5 S1' un einen Vergleich wirtschaft-

11 Lenkungssysteme andeln Nun 1St aber katholische Soziallehre kein WIrt-
schaftliches Lenkungssystem un! lehrt auch keine Systematik wirtschaftlicher Len-

Uung Was die vorliegende Arbeit bietet, 1STt daher auch EeLWaSs yanz anderes. ert.
stellt die Frage und sucht S1e Zzu beantworten, ob die katholische Soziallehre sich für

_eiıne bestimmte Wirtschaftsordnung entscheide der ZU mindesten den Kreis der
M1t ıhr vereinbaren Wirtschaftsordnungen bZzw. andere Wirtschaftsordnungen als
mıt ihren Grundsätzen unvereinbgr ausschließe. Dieser Fragestellung hätte 65 aller-
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Besi;5réi:hühge’ri
dings mehr entséröchen, die beiden Sti&1worte des Budititels An üstellen: katho-
lısche Sozijallehre und Wirtschaftsordnung. Der Umstand, dafß ert. nıchtsdesto-
weniıger die Wirtschaftsordnung die Spitze stellt, verrät, da{fß ihm darum
Lun 1St, diıe katholische Soziallehre für die VOLN iıhm verfochtene Wirtschaftsordnung
SOZUSASCH MT Beschlag belegen. Die Wirtschaftsordnung iSTt SOZUSdSCH das Vor-
gegebene, un! dıe katholische Soziallehre so]l ihr den Segen erteıilen. Gleichzeitig
ber wıll Vert. dartun, die katholische Soziallehre verwickele siıch ezüglı der
Wırtschaftsordnung 1n einen Widerspruch: dıe 881 der Enzykliıka „Quadragesimo
anno” geforderte Berufsständische Ordnung se1 mit der Wirtschaftsordnung, der die
katholische Sozijallehre gzemäls ihrem Subsidiarıtätsprinzıp verpflichtet sel, HV I-

einbar der jedenfalls ihr wen1g angeMECSSCH, daiß S1e ıcht dem angestrebten
Ziele führe; dieser Weg se1 „als ungangbar erwıesen“

Nichtsdestoweniger 1St anzuerkennen, da{fß Vert. ıcht 1Ur 1n der katholischen
Sozıallehre gut beschlagen 1St, sondern iıhr unverkennbare Hochachtung M
bringt. Seine Bemühungen zutreftende Deutung der Ausführungen VON „Qua-

ragesımo nno  » ber den Wettbewerb, der nicht ‚princıpıium directiyum'‘ der
Waırtschaft se1ın könne un darum der Erganzung durch soz1iale Gerechtigkeit und
sozliale Liebe edürte 88), ZCUSCNHN VO  3 ernsthaftem un: ehrliıchem Bemühen,

em Gegenstand gerecht Zzu werden (163 Diese Anerkennung kann auch der-
jenıge nıcht VeErsag«en, der zweıtelt, ob 6S dem ert. gelungen iSt, den wirklich me

meıinten dınn dieser zweiftellos sprödesten Stelle der Enzyklıka erschließen, die
jedem, der sıch ihr Verständnis bemüht, Kopfzerbrechen Verursa 6

Als tragendes Prinzıp der katholischen Soziallehre stellt ert. das $ubsi_clia;itätg-
prinzıp heraus un: bezeichnet Subsidiarıtätsprinzıp un Solidaritätsprinzip als
gegeneinander auswechselbar. Das 1St wohl weit gCcgangcCH, WenNnn

r1ifit, daß die beiden Prinzıpien einander wechselse1it1g tordern, al Man, von
dem einen ausgehend, das andere erschliefßen kann Dabei erscheint jedoch die Sub-

sidiarıtät als der Weg ZUTF Realisierung der Solidarität, die in ihrem Vollgehalt vel-
standene Solidarıität dagegen als deren ontologische Voraussetzung; VO Solidarı-
tätsprinzıp fortschreitend, gelangt Man ZuU Subsidiaritätsprinzıp, während mMah,
VO! Subsidiariıtätsprinzıp rückschließend, un Solidaritätsprinzıp gelangt.

Was aber versteht Verf. „Wirtschaftsordnung“? Im Sınne von Eucken O1

ritt erf wel Wirtschaftsordnungen oder Wirtschaftssysteme (soweıt erkennbar
erwendet beide termını gleichbedeutend) als allein logisch möglich: Marktwirt-

chaft auch Wettbewerbswirtschaft genannt) und Zentralverwaltungswirtscha
Möge auch keines dieser Systeme jemals rein verwirklicht Se1N, andere das

ichts daran, dafß 65 LUr diese beiden „Idealtypen vebe s1e 1n diesem Sinne
„Realitäten“ seıen. Damıt dies wirklıch die beiden logisch allein möglichen Wırt-
sd;_a&so_rdnung_er_1 waren, müfte jedoch dargetan werden, da{fß das zugrundeliegende

das allein mögliche se1 un zweıtens eıne divisıorincıp1um divısıonıs sıch indaequata ietere Welches 1Iso 1St dieses princıpı1um divisıon1ıs? Es kleid
die Frage: Wery plant, der WLLE wiırd gelenkt? Die nNntwort arauf lautet: Entwed€—l’

S1Ee werden VOIL ob her mIit einer Pla-planen die Wirtschaftssubjekte selbst, oder‘3e’s‘]‘;’>;ed1un‘g’en"  d1ngs mehr entséröchen,‘ <Aiie‘ beiden Stichworte des Buchtitels umzustellen: kath<lw  lische Soziallehre und Wirtschaftsordnung. Der Umstand, daß Verf. nichtsdesto-  weniger die Wirtschaftsordnung an die Spitze stellt, verrät, daß es ihm darum zu  tun ist, die katholische Soziallehre für die von ihm verfochtene Wirtschaftsordnung  sozusagen mit Beschlag zu belegen. Die Wirtschaftsordnung ist sozusagen das Vor-  gegebene, und die katholische Soziallehre soll ihr den Segen erteilen. Gleichzeitig  __ aber will Verf. dartun, die katholische Soziallehre verwickele sich bezüglich der  Wirtschaftsordnung in einen Widerspruch: die in der Enzyklika „Quadragesimo  anno“ geforderte Berufsständische Ordnung sei mit der Wirtschaftsordnung, der die  katholische Soziallehre gemäß ihrem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet sei, unver-  einbar oder jedenfalls ihr so wenig angemessen, daß sie nicht zu dem angestrebten  Ziele führe; dieser Weg sei „als ungangbar erwiesen“ (187).  Nichtsdestoweniger ist anzuerkennen, daß Verf. nicht nur in der katholischen  Soziallehre gut beschlagen ist, sondern ihr unverkennbare Hochachtung entgegen-  bringt. Seine Bemühungen um zutreffende Deutung der Ausführungen von „Qua-  E  dragesimo anno“ über den Wettbewerb, der nicht ‚principium directivum‘ der  Wirtschaft sein könne und darum der Ergänzung durch soziale Gerechtigkeit und  soziale Liebe bedürfe (Q. a. 88), zeugen von ernsthaftem und ehrlichem Bemühen,  em Gegenstand gerecht zu werden (163ff.). Diese Anerkennung kann auch der-  jenige nicht versagen, der zweifelt, ob es dem Verf. gelungen ist, den wirklich ge-  _meinten Sinn dieser zweifellos sprödesten Stelle der Enzyklika zu erschließen, die  jedem, der sich um ihr Verständnis bemüht, Kopfzerbrechen verursacht.  Als tragendes Prinzip der katholischen Soziallehre stellt Verf. das S;ubsiclia;itäts-  ‚prinzip heraus und bezeichnet Subsidiaritätsprinzip und Solidaritätsprinzip als  ZU-  gegeneinander auswechselbar. Das ist wohl etwas weit gegangen, wenn es a  rifft, daß die beiden Prinzipien einander wechselseitig fordern, so daß man, von  dem einen ausgehend, das andere erschließen kann. Dabei erscheint jedoch die Sub-  "sidiarität als der Weg zur Realisierung der Solidarität, die in ihrem Vollgehalt ver-  standene Solidarität dagegen als deren ontologische Voraussetzung; vom Solidari-  tätsprinzip fortschreitend, gelangt man zum Subsidiaritätsprinzip, während man,  vom Subsidiaritätsprinzip rückschließend, zum Solidaritätsprinzip gelangt.  E  Was aber versteht Verf. unter „Wirtschaftsordnung“? Im Sinne von Eucken ver-  ritt Verf. zwei Wirtschaftsordnungen oder Wirtschaftssysteme (soweit erkennbar  erwendet er beide termini gleichbedeutend) als allein logisch möglich: Marktwirt-  schaft (auch Wettbewerbswirtschaft genannt) und Zentralverwaltungswirtschaft.  Möge auch keines dieser Systeme jemals rein verwirklicht sein, so ändere das do!  «  ichts daran, daß es nur diese beiden „Idealtypen  gebe un  d sie in diesem Sinne  „Realitäten“ seien. Damit dies wirklich die beiden logisch allein möglichen Wirt-  sd3;&sordflungen wären, müßt  e je  doch dargetan werden, daß das zugrundeliegende  das allein mögliche sei und zweitens eine divisio  rincipium divisionis erstens  et sich in  .  daequata liefere. Welches also ist dieses principium divisionis? Es kleid  die Frage: Wer plant, oder wie wird gelenkt? Die Antwort d  arauf lautet:  Entweder  sie werden von ob  en her mit einer Pla-  _planen die Wirtschaftssubjekte selbst, oder  _ _ nung überzogen; die Lenkung erfolgt entwe  der im Wege der Koordination oder ım  worauf bezieht sie  e der Subordination. Das ist gewiß eine Alternative, aber  n  Einzig und allein darauf, wie die verschiedenen, am  W:  irtschaftsleben tätig  im andern Fall eigent-  Beteiligten (nur im einen Fall wirkliche Wirtschaftssubjekte,  ch nur Objekte eines sie übergreifenden Pr  ozesses) mit ihrer  Tätigkeit ineinander-  greifen und ein mehr oder weniger sinnvolles Ganzes bilden.  Auf dieses Ineinander-  ;  f  heiten hat die nationalökonomische Wissen-  greifen der verschiedenen Wirtschaftsein  chaft seit der Klassik ihr besonderes Augenmerk gerichtet;  nichtsdestoweniger ist €S  rn nur eine Erscheinungsseite der Wirtschaft.  erade die  nicht die Wirtschaft, sonde  om Verf. mit Recht so na:  chdrücklich betonte Morphologie hat es zunächst mit den  stalten der Wirtschaftseinheiten (Haus-  verschiedenen möglichen und tatsächlichen Ge  halte, Betriebe, Unternehmen — privatwirts  chaftlich, freigemeinwirtschaftlich, öf-  den verschiedenen Möglichkeiten,  i;f  fentlich) zu tun und erst an zweiter Stelle mit  e  Einzelwirtschaften so ineinandergreifen zu lassen,  daß daraus eine Gesamt-  wirtschaft hervorgeht,  Um die Einzelwirtsch:  aften zum Ineinandergreifen zu bringqn, mag es in deir Tat  430nung überzogen; die Lenkung rfolgt der 1m Wege der Koordination der ım
worauf bezieht sıeder Subordination. Das 1St gew1ß eine Alternative, berWeg  sich? Einzig und alleıin darauf, w1e diıe vers!  jedenen, In irtschaftsleben tätıg

im andern Fall eigent-Beteiligten (nur im eınen Fall wirkliche Wirtschaftssubjekte,
ch nur Objekte eines S1e übergreifenden PrOzesses) IMN1Tt ihrer Tätigkeit ineinander-

greifen und eın mehr oder weniger sinnvolles Ganzes bilden. Auf dieses Ineinander-*““ >n heıiten hat die nationalökonomische Wıssen-greifen der verschiedenen Wirtschaftsein
chaft seıt der Klassık ihr besonderes Augenmerk gerichtet; nichtsdestowen1ger 1St es

NUur e1ine Erscheinungsseıite der Wirtschaft. eradenıcht die Wiırtschaft, sonde
om Verf. mıiıt Recht nachdrücklich betonte Morphologie hat 65 zunächst mMmit en

stalten der Wirtschaftseinheiten Haus-verschiedenen möglichen und tatsächlichen Ge
alte, Betriebe, Unternehmen privatwiırtschaftlich, freigemeinwirtschaftlich, öf-

den verschiedenen Möglichkeiten,fentlıch) tun und ersti an zweıter Stelle MmIit
Einzelwirtschaften S! ineinandergreifen lassen, d daraus eıne Gesamt-

rr E hervorgeht.
Um die Einzelwirtschften ZU) Ineinandergreiten Z bringgn‚ mag es in der Tat
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Besprechung
1e beiden Mittel oder Verfahrensweisen gebefi: Koordination ;md Subordi

LONL, eErstere heute als markt- verkehrs-) wirtschaftliche, letztere heute als zentral-
erwaltungswirtschaftliche Verfahrensweise bezeichnet. Über das Verhältnis, in de
1ese beiden Verfahrensweisen zueinander stehen, 1St jedoch damıt noch Zar nı

ausgesagt; VO'  3 wechselseitiger Ausschließung bis ZUr wechselseıitigen Bedingtheit.
dafß keine hne die andere bestehen kann, bleiben alle Möglichkeiten often.derart,

Aus der CSchichtlichen Erfahrung kennen WI1r 1LUF Kombinatıionen beider Verfah-
rensweısen. Daraus tolgt, daß iıhre Kombinatıion möglich, allerdings noch nicht, d.
s1e A4US tatsächlichen der Sal wesensgesetzlichen Gründen notwendig s@1. Ebenso-
wen1g ber 1St 65 berechtigt, diese Kombinationen kurzerhand als „Mischformen“
zu bezeichnen: we1i oder mehrere Methoden miıteinander kombinieren, heifst nicht,
s1e „vermischen“, heifßit vielmehr wotern richtig gemacht wırd jede an ıhrem
Platze gemäais ihrer spezifischen Leistungsfähigkeit einsetzen. Die exklusive Alter-

atıve zwischen Markt- (Verkehrs-) Wirtschaft un Zentralverwaltungswirtschaft 1n
em VO ert. übernommenen Euckenschen Sınne esteht daher gal nıcht. Infolge-
dessen kommt auch tür die katholische Soziallehre eın Optieren für die eine oder

Kurzformel, die katholischeandere Sar nıcht 1n Frage. Die vielfach gebrauchte
Soziallehre ordere die Markt- (Vekehrs-) Wirtscha oder Wettbewerbswirtschaft:
nd lehne die Zentralverwaltungswirtschaft ab, bedart daher der verdeutlichenden
Einschränkung: nach katholischer Soziallehre haben die einzelnen Wirtschaftssub-
jekte das echt selbständiger Planung und treier Entscheidung 1n dem Umftang, w1e.
dies Mit den Erfordernissen des Gemeinwohls, hier Mi1t der Sinnerfüllung der Wırt-
schaft 1im SaNZCH vereinbar ISt, un! dürten mit verbindlicher obrigkeitlicher Pla-

NUur 1Nsoweıt überzogen werden, wıe ine solche MT Rücksicht autf eben diese:
rfordernisse des Gemeinwohls nicht entbehrt werden kann Anders ausgedrückt:
unachst spricht die Rechtsvermutung ZUgUunNsteN der Koordinatıion; iıhr gegenüber

ISt die Subordinatıon beweispflichtig; S1Ee Platz greifen soll, mufß der Nachweis.
ihrer Notwendigkei erbracht und damıt die vorgenannte Rechtsvermutung wıder-
RL werden. In welchem Umftfang diese Notwendigkeit besteht, alßSt sıch all emein-
ültıg überhaupt nıcht Sagch, CS angt VOoO  ' einer unübersehbaren Vielzahl OnNtiN-

1111 auch die katholische Soziallehre eine allgemeın-genter Umstände ab Daher
ltige Aussage darüber nıcht machen; sı1e stimmt ber der theoretisch einleuchten

en und durch die Erfahrung bestätigten Aussage Z da{fß das Ausmadfß erforder-
icher (unvermeidlich notwendiıger) brıgkeitlicher Rege}ung miıt der Verdichtung

der sozialen Beziehungen zunimmt.
eXIreme Standpunkt des Verf.s aßt eine Auseınandersetzung mit ihm über

diese Frage iıcht Dıie vorstehenden Ausführungen Wenden sıch daher auch nicht:
Able:ıLUNgCH, für ıne (transzendente) Kritik.die innere Folgerichtigkeit seiner

gei'ner Arbeit VO: Boden der katholischen Soziallehre Aus ber sind s1e unentbehr-
_I...äge 1n der Euckenschen, hier aut ihre Tragweıte zurückgeführten Alternative

Ischaft und Wirtschaft, dannwirklich die ordnungspolitische Entscheidung für Gesel
waren die Einwendungen de Verf£.s gegen dıe O ım Sıinne der Enzyklika „Qua-

ragesımo nNnno  “ vielleicht als schlüss1ıg anNnzuerkennen. Ist dagegen das
“ E Kom Onentie der immer un notwendig.verkehrs-) wirtschaftliche Prinzıp Nnur e1
omplizierten Wirtschaftsordnung und daher der Markt mag seine Bedeut-

sam eIt VO  ”3 christlichen Sozialethikern der jüngeren eıit 1mM Gegensatz
großen scholastischen utoren auch bedenklich unterschätzt worden seın

Ock NUur einer der Orte, wirtschaftliches Geschehen sich vollzieht un: seın Ge-
prage empfängt, ann siınd seıne Einwendungen VO  — sehr viel geringerem Gewicht
und entbehren auf Jeden Fall der ihnen zugeschriebenen durchschlagenden Kra Im

Einwendungen den VerfechternGrunde genommen sınd alle diese Bedenken
selbst sehr ohl bekannt und VO ıhnen aller Oftenheıt un Ehrlichkeifzur Erörterung yestellt worden

* Vol: das Refterat des Rezensenten: Die politische Verwirkliéung der christ-
lichen Soziallehre“ 1n Christentum nd demokratischer Sozialismus (Studien und
Berichte der Katholischen Akademie 1n Bayern, Heft IX 237 ff., iınsbes. 258—260;
sıehe auch StZeit 161, Heft D, insbes. 356——358
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Besgre<':hun‚ge}q
Für die i£é.tholiééhe Sozjéllehre Li$é;éond)eré ari'stéißig‚ zugleich tür die Erörte'runé‘é:dıe zentral 1St der Begrift. des Arbeitsmarktes. Fın echter‘ Arbeitsmarktscheint ihr den Menschen ZU: Sklaven herabzuwürdigen. Ist nıt der Menschen-würde vereinbar, den Arbeitslohn, der sSein Einkommen un damıt seinen Lebens-unterhalt ausmacht, rein marktwirtschaftlich sıch bılden 4Assen? Im Spiel VOoOnNn

Angebot un Nachfrage kann csS nıcht Nnur geschehen, da{fß der Lohn n dem phy-sıschen Existenzminimum lıegen kommt, sondern bleibt 65 überhaupt traglıch, ob
jedes Angebot Arbeit einer Nachfrage begegnet. Auch bei bester wettbewerb-
lıcher Ordnung des Marktes kann es geschehen, dafß der Markt nıcht „geraumt“

n - -& Dn e E Y a
wird, weıl der Markt tür die angebotene Arbeitsleistung kein Interesse hat und S$1e
daher auch nıcht honoriert. Das ber bedeutet Arbeits- un: Erwerbslosigkeit; die
Wırtschaft bleibt ihre Sinnerfüllung chuldig. Das 1St. die eine Seite. Auft der anderen
Seıte besteht die unbestreitbare un: unübersehbare lückenlose Interdependenz ZW1-
chen Löhnen un Preıisen. Reın modelltheoretisches Denken INnas S1 mıiıt der
Durchleuchtung dieser Interdependenz begnügen. Für die christliche Soziallehre “ ,

V E
>—z—zumxz;zmm—x«s-

handelt es sıch eine Aporıie, die bewältigt werden MU:
Den Eınwand, e1in echter Arbeitsmarkt widerstreite der Menschenwürde und se1l

iın Wahrheit Sklavenmarkt, wıll ert. damit ausraumen, da{s autf dem Sklaven-markt der Mensch selbst Tauschgegenstand sel, dem Arbeitsmarkt jedo NUr
seine Leistung Dabei übersieht die für den Sklavenmarkt des alten Rom
typische ‚operae locatio/conductio‘: der Sklavenhalter kommt MIt seinen Sklaven
auf den Markrt un stellt S1e Ort auftf locat), ıhre Nutzung miletweıse einemandern überlassen: dieser andere, der Mieter, tührt die gemieteten Sklaven miıt
sıch nach Hause (conducıt), erwirbt un: ihre Leistung un zahlt dafür eınen
Preis den ermieter. Tauschgegenstand 1St 1so hier nıchts anderes als die Tet=
Stung, Nn W1e€e M  beim „tfreien“ Lohnarbeitsvertrag des heutigen S0 Arbeitsmark-tes. Nur 1St ZAN Ja auch erklärlich, dafß die lateinischen Lehrbücher bis- auf den
heutigen Tag das freie Lohnarbeitsverhältnis 1n die klassische römisch-rechtlicheVertragsfigur der operae locatio/conduectio einfangen.

In em Verf. seine Ausführungen ZU Arbeitsmarkt miıt dem Satz beschließt:
„Ordnung des Marktes heißt ın erster Lıinıe Herbeiführung und Erhaltung der
Wettbewerbsordnung“ (130 f); gibt e erkennen, da{ß die 1m Brennpunkt des
Interesses christlicher Sozjallehre stehende Aporie entweder nicht sıeht der beiselteschiebt. Von seiınem theoretischen Standpunkt Aaus 1St ıhm kaum anders mOg-
lich Die neoliberale wirtschaftspolitische Praxıs 1St wesentlich vorsichtiger: Be1 all
ıhren Bemühungen um Wettbewerbsordnung klammert sS1e den Arbeitsmarkt still-
schweigend Aaus un: yeht so dem Problem AUuUs em Wege. Man tate ıKr Unrecht,
wenn INa  } darın DUr feige Kapitulation VOr der Macht der Gewerkschaften sähe;s1e at sehr gyute, 1in der Sache celbst lıiegende Gründe.

Der neoöliıberalen, iınsbesondere der Freiburger Schule gelingt es niıcht immer,
den (objektiv iırreführenden) Eindruck zu vermeıden, als erhebe s1e das Modell der
totalen atomistischen Konkurrenz dem Ideal;- dessen Verwirklichung in chem1-
scher Reinheit sS1e anstrebe; auch bei ihren besten Autoren finden sıch Wendungen,
die lingen Einem ÜAhnlichen Fehler erliegt INan manchmal auf katholischer
Seıte, indem INa  3 die B der das, W as der einzelne Autor siıch als deren Verwir.
lichung vorstellt, vorlegt, als brauche INan S1e 1Ur Aus dem Modellbaukasten aus-
zupacken, alle soz1ialen Probleme zu lösen. Demgegenüber 1St CS eilsam,; WwWEeNNeine Arbeit W1€e die vorliegende ZUT: Selbstkontrolle und Selbstkritik ZWI1Ngt.
weıteren Nutzen der Arbeit wiırd man sıch versprechen dürfen, da{fß s1€ eine ımwesentlichen zutreffende Kenntnis VO katholischer Soziallehre 1n Kreise tra D

der SBar nıcht erreicht werVM kathplischen sozialen Schrifttum kaum
vÜNe{ll-Breuningy S. J'‚ ;‘S?Beeben‚ M., d  (Sesammlte: Schriflen. ;Bd. VITLI Handéucla der Latholischen

Dogmaltık. Sechstes Buch Gnadenlehre. Herausgegeben VO  - Schau 3, Aufl.
8U (XLVIII 4258 5 Freiburg 1957 Herder. DA D geb 78.50

Scheebens Handbuch der Dogmatik 1STt. ergangen wie der Theologischen Summe
des Aquiınaten: beide siınd eın Torso geblieben, weıl der Herr mitten 1M letzten
Drittel den be%den Vertassern die Feder AuUsS der Hand nahm Der ‘hie'r anzuzeıgen
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